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-Beschlusskammer 7-



Az.: BK7-11-002



09.05.2016



Mitteilung Nr. 1 zur Festlegung zur Einführung eines Konvertierungssystems in qualitätsübergreifenden Gasmarktgebieten hier:



Anzeigen nach § 5 Ziffer 2 Satz 3 Standardvertrag zur Konvertierung in qualitätsübergreifenden Gasmarktgebieten



1.



Der Beibehaltung des Konvertierungsentgelts für die Konvertierung von H-Gas nach LGas durch die Marktgebietsverantwortlichen GASPOOL Balancing Services GmbH (im Folgenden: GASPOOL) und NetConnect Germany GmbH & Co. KG (im Folgenden: NCG) im Zeitraum vom 01.10.2016 bis 31.03.2017 wird gemäß § 5 Ziffer 2 Satz 3 Standardvertrag zur Konvertierung in qualitätsübergreifenden Gasmarktgebieten nicht widersprochen.



2.



Für GASPOOL gilt damit die Obergrenze in Höhe von 0,441 €/MWh für die Konvertierung von H-Gas nach L-Gas fort.



3.



Für NCG gilt die Obergrenze in Höhe 0,453 €/MWh für die Konvertierung von H-Gas nach L-Gas fort. Aufgrund der vorläufigen Anordnung zur Änderung der Festlegung zur Einführung eines Konvertierungssystems in qualitätsübergreifenden Gasmarktgebieten vom 19.02.2016 (Az. BK7-16-050-E1) ist es NCG jedoch weiterhin gestattet, die Obergrenze für die Konvertierung von H-Gas nach L-Gas bis zu einer Höhe von 1,811 €/MWh zu überschreiten, um Anreize zu einer gasqualitätsspezifischen Bewirtschaftung der Bilanzkreise zu setzen.



4.



Für die Konvertierung von L-Gas nach H-Gas verbleibt es beim ursprünglich vorgesehenen Abschmelzungspfad.



Begründung: Die Marktgebietsverantwortlichen GASPOOL und NCG (im Folgenden: MGV) hatten der Beschlusskammer mit Schreiben vom 26.01.2016 bzw. 27.01.2016 die Beibehaltung des Konvertierungsentgelts für die Konvertierung von H- nach L-Gas im Zeitraum vom 01.10.2016 bis 31.03.2017 gemäß § 5 Ziffer 2 Satz 3 Standardvertrag zur Konvertierung in qualitätsübergreifenden Gasmarktgebieten (im Folgenden: Standardvertrag) angezeigt. Hintergrund der Anzeigen sind geänderte bzw. sich abzeichnende Änderungen der Rahmenbedingungen, welche bei Erlass der Festlegung Konni Gas noch nicht absehbar waren und nach Ansicht der MGV eine Beibehaltung des Konvertierungsentgelts notwendig machen. Im Einzelnen weisen die MGV insbesondere darauf hin, dass sich die L-Gas Produktion im Raum Groningen in den Niederlanden im Vergleich zum Jahr 2013 praktisch halbiert habe. Die Absenkung Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Behördensitz:Bonn Tulpenfeld 4 53113 Bonn  (02 28) 14-0
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der Produktion gehe auf eine verstärkte Erdbebentätigkeit in der Region Groningen in den letzten Jahren zurück, deren Ursache in der Erdgasproduktion vermutet werde. Dies hätte die niederländischen Behörden dazu veranlasst, die Produktionsquoten für das Groningenfeld zu reduzieren. § 5 Ziffer 2 Satz 3 Standardvertrag eröffnet in derartigen Ausnahmesituationen die Möglichkeit, die Obergrenze nach vier Jahren nicht komplett auf Null absenken zu müssen, sondern eine eventuell auftretende Restabsenkungsnotwendigkeit im darauffolgenden Geltungszeitraum umzusetzen. Voraussetzung dabei ist, dass dies unter Berücksichtigung der Ergebnisse eines jährlichen Monitorings, der Entwicklung der zur Verfügung stehenden Konvertierungsanlagen, einer möglichen Marktraumumstellung und der Marktentwicklung nachweislich erforderlich ist und die Beschlusskammer der vorgesehenen Änderung des Absenkungsfaktors nicht widerspricht. Die Beschlusskammer hat sich nach Abwägung der vorgetragenen Argumente seitens der MGV dazu entschieden, der Beibehaltung des Konvertierungsentgelts für die Konvertierung von Hnach L-Gas im Zeitraum vom 01.10.2016 bis 31.03.2017 nicht zu widersprechen. Insbesondere aufgrund der vorgetragenen Änderungen der Rahmenbedingungen im L-Gas Markt, welche zum Zeitpunkt des Entwurfs der Festlegung Konni Gas in der Form nicht absehbar waren, hat sich die Beschlusskammer dazu entschieden die Notwendigkeit einer Änderung der Festlegung Konni Gas, insbesondere eine dauerhafte Beibehaltung eines Konvertierungsentgelts und dessen Ausgestaltung, im Rahmen eines Verfahrens zu prüfen (Az. BK7-16-050). Darüber hinaus hat die Beschlusskammer aufgrund der aktuellen Entwicklung von Konvertierung und Regelenergie im Marktgebiet NCG eine vorläufige Anordnung über die Zustimmung zur ausnahmsweisen Erhöhung des Konvertierungsentgelts und Überschreiten der Obergrenze gegenüber NCG getroffen (BK7-16-050-E1). Vor diesem Hintergrund erscheint es sachgerecht, für den Zeitraum vom 01.10.2016 bis 31.03.2017 das Konvertierungsentgelt weiterhin beizubehalten. So wird zum einen verhindert, dass es in kürzester Zeit zu mehreren Systemwechseln im Rahmen des Konvertierungssystems kommen kann. Ein Widerspruch gegen die Beibehaltung des Konvertierungsentgelts für die Konvertierung von H- nach L-Gas im Zeitraum vom 01.10.2016 bis 31.03.2017 hätte zur Folge, dass ab dem 01.10.2016 kein Konvertierungsentgelt mehr erhoben werden dürfte. Ergibt jedoch die Prüfung im Rahmen des Verfahrens Az. BK7-16-050, dass eine dauerhafte Beibehaltung eines Konvertierungsentgeltes aufgrund geänderter Rahmenbedingungen notwendig ist, müsste ein solches Konvertierungsentgelt im Rahmen einer Änderung der Konni Gas wieder eingeführt werden. Ein derartiges Hin- und Herwechseln gilt es nach Auffassung der Beschlusskammer zu vermeiden. Zum anderen bedarf die Frage der Notwendigkeit einer dauerhaften Beibehaltung des Konvertierungsentgelts aufgrund geänderter Rahmenbedingungen einer umfassenden Prüfung im Rahmen des Verfahrens Az. BK7-16-050 und der Auswertung der diesbezüglich bereits durchgeführten Konsultation. Dem soll durch einen Widerspruch nicht vorgegriffen werden, weshalb die Beibehaltung des Status quo nach Auffassung der Beschlusskammer die angemessene Lösung darstellt. Aufgrund des nicht erfolgten Widerspruchs gilt folglich für GASPOOL die Obergrenze in Höhe von 0,441 €/MWh für die Konvertierung von H-Gas nach L-Gas fort. Für NCG gilt die Obergrenze in Höhe von 0,453 €/MWh für die Konvertierung von H-Gas nach L-Gas fort. Darüber hinaus besteht weiterhin die Möglichkeit der Erhebung einer Konvertierungsumlage. Bei NCG ist zudem zu berücksichtigen, dass die vorläufige Anordnung der Beschlusskammer vom 19.02.2016 (Az. BK7-16-050-E1) weiterhin Geltung beansprucht, sodass es NCG weiterhin gestattet ist, die Obergrenze in Höhe von 0,453 €/MWh für die Konvertierung von H-Gas nach LGas bis zu einer Höhe von 1,811 €/MWh zu überschreiten, um Anreize zu einer gasqualitätsspezifischen Bewirtschaftung der Bilanzkreise zu setzen.



-3–



Die Anzeigen der MGV bezogen sich lediglich auf die Konvertierung von H-Gas nach L-Gas, sodass es für die Konvertierung von L-Gas nach H-Gas beim ursprünglich vorgesehenen Abschmelzungspfad gemäß § 5 Standardvertrag verbleibt.
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Amtsblattmitteilung Nr. 149 - Bundesnetzagentur 

04.03.2015 - boten; Internetanschluss mit IP-Adresse beim WLAN). Damit ist in diesen ... (TK)-Anschlusses (Telefon/DSL) des Diensteanbieters (siehe Bei-.
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Bundesnetzagentur - Homepage - Mitteilung Ã¼ber den Erhalt ... 

04.11.2013 - Telekommunikation. Unternavigationspunkte. Verbraucher · Unternehmen/Institutionen · Ãœber unsere Aufgaben ...
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Mitteilung Ã¼ber den Erhalt belÃ¤stigender ... - Bundesnetzagentur 

Auf welchem Telefonanschluss gingen die Anrufversuche ein? Rufnummer des Anschlusses. Telefonanbieter des Anschlusses. 3. In welchem Zeitraum haben ...
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Pressemitteilung - Bundesnetzagentur 

06.01.2015 - mit dem Sprecher eines BÃ¼ndnisses von 17 Landkreisen, Landrat Tjark Bartels, ein GesprÃ¤ch zur geplanten Stromleitung SuedLink gefÃ¼hrt. â€žDie enge Zusammenarbeit der Landkreise bei der Realisierung von. SuedLink unterstreicht das geme
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Pressemitteilung - Bundesnetzagentur 

08.01.2014 - eingeflossen sind.Ein GroÃŸteil der Stellungnahmen betrifft konkrete Vorhaben, insbesondere die Ausbauvorhaben Kreis Segeberg â€“ GoldshÃ¶fe ...
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Hinweise - Bundesnetzagentur 

Kopie des Einzahlungsbeleges / Ãœberweisungsauftrags bei Online-Verfahren. *) Hinweis zum ... (SEPA - Single Euro Payments Area) auf folgendes Konto:.
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Pressemitteilung - Bundesnetzagentur 

27.03.2017 - â€žÃœber alle Bandbreiteklassen und Anbieter hinweg erreichen Kunden oft nicht die maximale Geschwindigkeit, die ihnen in Aussicht gestellt wurde. Allerdings fallen die Ergebnisse bei einzelnen Bandbreiten und zwischen den Anbietern unte
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Pressemitteilung mitteilung 

Telefon: E-Mail: 28.06.2010. SolvAxis verstärkt ihr Verkaufst. 1'357 Zeichen (inkl. Leerzeiche ... und ihren kundennahen Büros in Baden (AG. Schanghai (China) ...
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1 BK6-17-001 Beschlusskammer 6 ... - Bundesnetzagentur 

stehen nach Â§ 29 Nummer 4 WindSeeG in folgendem Umfang NetzanbindungskapazitÃ¤ten zur. VerfÃ¼gung: NetzanbindungskapazitÃ¤ten Nordsee. Cluster.
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Pressemitteilung - Bundesnetzagentur 

Bonn, 27. März 2017. Seite 1 von 2. Bundesnetzagentur veröffentlicht ersten Bericht zur. Breitbandmessung. Homann: „Breitbandmessung schafft Transparenz ...
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Pressemitteilung - Bundesnetzagentur 

15.10.2013 - Im kommenden Jahr betrÃ¤gt die Umlage fÃ¼r die nach dem. Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vergÃ¼tete Stromeinspeisung 6,24 ct/kWh. Dies gaben die Ãœbertragungsnetzbetreiber (ÃœNB) heute bekannt. Derzeit liegt die sog. EEG-Umlage bei 5,2
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KWK-Ausschreibung zum 1. Dezember 2017 ... - Bundesnetzagentur 

01.12.2017 - VORL1484. Stadtwerke Strausberg GmbH. Gebot 1. KWK17-1-2. Kastanienallee 38, 15344 Strausberg. VORL1754. Dortmunder Energie- und. Wasserversorgung GmbH. KWK17-1-5. WestererbenstraÃŸe 31, 44147 Dortmund. VORL1757. RheinEnergie AG. KWK17-1
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Eksamen nr. 1 

Mohamed: Yo vengo de un pueblo pequeño situado al norte de Marrakech. Desde los 12 años estuve trabajando en la recogida
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Preisliste Nr. 1 

Deutsche Bank AG, Berlin. IBAN-Nr. DE 73100700000083474700. Swift-Code .... Axel Springer Media France S.R.L. Ã  AssociÃ© Unique. Jean-Robert Mamin.
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Preisliste Nr. 1 

5 absolute Top-Standorte. Die Regionen Rhein-Ruhr ... die Top 3 Nielsen BallungsrÃ¤ume in Deutschland. ..... BevÃ¶lkerung ab 14 Jahre, 70,09 Mio. â–¡ HH-Netto- ...
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Monitoringbericht 2012 - Bundesnetzagentur 

Im Berichtszeitraum waren die Unternehmen Vattenfall Energy Trading GmbH ... Trading GmbH und E.ON Energy Trading SE durchgÃ¤ngig als Market Maker am ...
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Monitoringbericht 2016 - Bundesnetzagentur 

11.11.2016 - reduzieren, wodurch wiederum das Risiko verringert wird, dass bei der DurchfÃ¼hrung von. 22 Vgl. Bericht "Feststellung des Bedarfs an ...
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Monitoringbericht 2012 - Bundesnetzagentur 

bei besteht jedoch das Risiko, dass Kosten eingespart werden, indem ...... und Gasabgabe an Letztverbraucher (LV) im Berichtsjahr 2011 wurden die.
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Nr. 1 53. Jahrgang 

wurde Ina van der Rijs zu einem hÃ¶heren Leben abberufen. ... MÃ¶ge das ewige. Licht ihr ... Peschel das Sakrament der Heiligen Kommunion zum ersten Mal ...
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Brotbackbuch Nr.1 - Libreka 

Das Wissen habe ich mir autodidaktisch aus unzÃ¤hligen Quellen im Internet, aber auch aus ... Sollten Sie Fragen zu den Rezepten haben, kÃ¶n- nen Sie sich ...










 


[image: alt]





Preisliste Nr. 1 

01.01.2018 - In diesem. Moment erfasste die kreuzende. Regionalbahn den Wagenâ€œ, schil- dert Gifhorns Polizeisprecher. Thomas Reuter das Geschehen.
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NACHTRAG NR. 1 

15.09.2016 - D-10969 Berlin ... Berlin, den. ... 80 Euro pro Person pro Nacht), falls am Pannen-/ Unfalltag kein Zug / kein Flug mehr verfügbar ist. (D).
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Nr. 1-2 / 2017 

14.01.2017 - Wie Meter. Am 20. Januar 2017. Im BerghÃ¤us Faistenoy. Fatimatag in Maria Rain. Am 13. Januar 2007. Faschingsball der Mittelberger Vereine.
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